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Thüringer Landesamt 

für Verbraucherschutz 

Tennstedter Straße 8/9 

99947 Bad Langensalza 

 

www.verbraucherschutz-thueringen.de 

 

Bankverbindung: 

Landesbank Hessen-Thüringen 

IBAN: DE15820500003004444026 

BIC: HELADEFF820 

Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz 
Tennstedter Straße 8/9 • 99947 Bad Langensalza 

 

An alle 

Rinderhalter 
 
im Freistaat Thüringen 

 

Vollzug der Verordnung zum Schutz der Rinder vor einer Infektion 

mit dem Bovinen Virusdiarrhoe-Virus (BVDV-Verordnung)  

Anordnung eines Impfverbotes gegen den Bovinen Virusdiarrhoe-Virus 

(BVDV) 

 

Das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV) erlässt folgende 

 

Allgemeinverfügung 

 

1. Die Impfung von Rindern gegen die BVDV-Infektion ist ab dem 

1. Januar 2021 im gesamten Gebiet des Freistaats Thüringen ver-

boten. Das TLV kann nach einer Risikobewertung befristet Ausnah-

men von Satz 1 für Rinderhaltungen zulassen, bei denen aufgrund 

der betrieblichen epidemiologischen Situation eine Impfung fach-

lich zwingend notwendig erscheint. 

 

2. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 wird angeordnet.  

 

3. Die Allgemeinverfügung wird an dem auf die öffentliche Bekannt-

machung im Thüringer Staatsanzeiger folgenden Tag wirksam.  

 

4. Diese Verfügung ergeht kostenfrei. 

 

  

Der Präsident 

Detlef Wendt 

 

 

Durchwahl 

Telefon +49 361 57-3815001 

Telefax +49 361 57-3815010 

 

praesident@tlv.thueringen.de 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Zeichen 

22.3a.2590.110.AV 

 

Bad Langensalza 

  03. Dezember 2020 
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Gründe: 

 

I. 

 

Die BVDV-Infektion ist eine anzeigepflichtige Tierseuche der Rinder. Sie wird 

in Deutschland seit dem 01.01.2011 staatlich bekämpft. Seitdem ist ein konti-

nuierlicher Rückgang der Zahl BVDV-infizierter Bestände zu verzeichnen. Die 

Tilgung der Tierseuche Bovine Virusdiarrhoe / Mucosal Disease und die Aner-

kennung des gesamten Freistaats Thüringen als BVDV-seuchenfreie Region 

im Sinne des Art. 36 der Verordnung (EU) Nr. 2016/429 des Europäischen 

Parlamentes und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Ände-

rung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tier-

gesundheitsrecht“) sind das Ziel. Ein solcher Status ermöglicht es dann, durch 

verpflichtende Zusatzgarantien beim Verbringen von Rindern die Rinderbe-

stände in Thüringen vor BVDV-Neuinfektionen zu schützen. Mit Stand 26. No-

vember 2020 gibt es keine bekannten BVDV-Infektionen in Thüringen. Die 

zwei letzten persistent infizierten Tiere (PI-Tiere) wurden am 3. August 2019 

aus dem betroffenen Rinderbestand entfernt. Diese günstige epidemiologi-

sche Situation und die Tatsache, dass der überwiegende Teil der Betriebe in 

Thüringen noch nie geimpft hat, erlauben den Erlass eines allgemeinen Impf-

verbotes zum 1. Januar 2021.  

Eine der Voraussetzungen für die Gewährung des Status „frei von Boviner Vi-

rusdiarrhoe“ für Thüringen ist gemäß Art. 72 Buchstabe f in Verbindung mit 

Anhang IV Teil VI Kapitel 2 Abschnitt 1 Buchstabe a der Delegierten Verord-

nung (EU) Nr. 2020/689 der Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergän-

zung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des 

Rates hinsichtlich Vorschriften betreffend Überwachung, Tilgungsprogramme 

und den Status „seuchenfrei“ für bestimmte gelistete und neu auftretende Seu-

chen (ABl. L 174 vom 3.6.2020) das Verbot der Impfung gegen BVDV für ge-

haltene Rinder in Thüringen.  
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II. 

 

Die Zuständigkeit des TLV zum Erlass des Impfverbots nach Ziffer 1 dieser 

Allgemeinverfügung ergibt sich aus § 17 Nr. 1 der Thüringer Verordnung über 

Zuständigkeiten sowie zur Übertragung von Ermächtigungen auf dem Gebiet 

des Tierseuchenrechts (Thüringer Tierseuchenzuständigkeitenverordnung -

ThürTierSZVO). 

 

Die Anordnung des Impfverbots in Ziffer 1 der Allgemeinverfügung beruht auf 

§ 2 Abs. 1 Nr. 2 der BVDV-Verordnung. Danach kann die zuständige Behörde 

die Impfung der Rinder eines bestimmten Gebietes gegen die BVDV-Infektion 

verbieten, wenn Belange der Tierseuchenbekämpfung nicht entgegenstehen. 

 

Dem Impfverbot stehen keine Belange der Tierseuchenbekämpfung entge-

gen. In Anbetracht der unter Abschnitt I dargelegten epidemiologischen Situa-

tion in Thüringen bzw. des erreichten Standes der Tilgung der Tierseuche ist 

eine Fortführung der Impfung für einen Abschluss des Tilgungsverfahrens und 

zur Inanspruchnahme weiterer Schutzgarantien nicht Ziel führend. Die mit ei-

ner Impfung verbundene Unsicherheit in Bezug auf die Virusfreiheit stellt bei 

der Vielzahl der Kontaktmöglichkeiten im Viehverkehr ein nicht vertretbares 

Risiko für die BVDV-freie Rinderpopulation dar.  

 

Die angeordneten Maßnahmen in Ziffer 1 des Tenors verstoßen nicht gegen 

den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Sie verfolgen in erster Linie den 

Zweck der Förderung der Tiergesundheit als Bestandteil des Tierschutzes, der 

Verhinderung von Reinfektionen und der Verhinderung volkswirtschaftlicher 

Schäden. Sie dienen damit dem öffentlichen Interesse. Zur Förderung der all-

gemeinen und spezifischen Tiergesundheit sind Seuchen zu bekämpfen und, 

soweit möglich, zu tilgen. Die im Zuge der Allgemeinverfügung getroffenen 

Maßnahmen sind unerlässliche Komponenten bei der BVDV-Bekämpfung. 

Insbesondere die große Zahl bereits BVDV-unverdächtiger Betriebe hat ein 

hohes Interesse daran, weiterführende Schutzmaßnahmen auf Grundlage der 
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angestrebten Erklärung der Seuchenfreiheit gemäß der Delegierten Verord-

nung (EU) Nr. 2020/689 der Kommission in Anspruch nehmen zu können, um 

diese Seuchenfreiheit auch auf Betriebsebene sicherzustellen.  

 

Zur Verfolgung dieser Zwecke ist das Impfverbot eine geeignete Maßnahme, 

um den Anteil nicht geimpfter BVDV-freier Tiere innerhalb der Rinderpopula-

tion in Thüringen kontinuierlich zu erhöhen als Voraussetzung zur Anerken-

nung von Thüringen als BVDV-freie Region und die Statuserlangung „Betrieb 

der frei von BVD ist“ für rinderhaltende Betriebe in Thüringen auf Grundlage 

der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2020/689 der Kommission.  

 

Um eine Anerkennung durch die EU zu erreichen, ist das Impfverbot erforder-

lich. Es gibt keine alternativen Möglichkeiten, mit denen die angestrebten Ziele 

gleich gut erreicht werden könnten und die gleichzeitig weniger einschneidend 

sind. 

 

Das Impfverbot ist ferner angemessen, da das öffentliche Interesse an der Be-

kämpfung der Seuche das Interesse der Rinderhalter am freien Bestimmungs-

willen über ihr Eigentum überwiegt. Bei der Verfügung handelt es sich lediglich 

um eine Nutzungsbeschränkung. Diese stellen keine Eigentumsentziehung 

dar.  

 

Jegliche Seuchenbekämpfung dient neben der Förderung der allgemeinen 

und spezifischen Tiergesundheit auch der Gewährleistung des Tierschutzes, 

je nach Erkrankungsart dem Verbraucherschutz ebenso wie der wirtschaftli-

chen Entwicklung des Betriebes. Eine BVDV-Infektion kann zu massiven klini-

schen Erscheinungen und damit wirtschaftlichen Einbußen führen. Aus dem 

Vorgenannten ergibt sich, dass das öffentliche Interesse an den angeordneten 

Maßnahmen die Interessen der dadurch betroffenen Tierhalter am freien Be-

stimmungswillen über ihr Eigentum überwiegt. Dem Interesse der betroffenen 

Tierhalter, mit ihren Tieren nach Belieben verfahren zu können, stehen mögli-

che erhebliche wirtschaftliche Schäden, der Schutz der anderen freien Be-

stände und der Tierschutz als zwingende Gründe gegenüber. Zudem dienen 

die angeordneten Maßnahmen dazu, die Anerkennung von Thüringen als 
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BVDV-freie Zone zu erreichen. Damit geht wegen des höheren Tiergesund-

heitsstandards der Rinder eine Verbesserung der Handelsmöglichkeiten für 

alle Tierhalter einher. Da dies allen Rinderhaltern zugutekommt, dienen die 

Maßnahmen letztlich auch den Interessen der von den Maßnahmen betroffe-

nen Tierhalter. 

 

Darüber hinaus sind in Ziffer 1 der Allgemeinverfügung zur Vermeidung unbil-

liger Härte Ausnahmemöglichkeiten vorgesehen. So kann bei Rinderhaltun-

gen, bei denen aufgrund der betrieblichen epidemiologischen Situation eine 

Impfung fachlich zwingend notwendig erscheint, bei Vorliegen einer ausrei-

chenden Begründung und befürwortenden Stellungnahme des zuständigen 

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes sowie des betreuenden Rin-

dergesundheitsdienstes nach Risikobewertung eine befristete Ausnahme vom 

allgemeinen Impfverbot durch das TLV erteilt werden.  

 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung unter Ziffer 2 dieser Allgemeinver-

fügung wurde auf der Grundlage des § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsge-

richtsordnung (VwGO) erlassen. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung er-

fordert ein besonderes Vollzugsinteresse, welches über jenes hinausgeht, das 

den Bescheid rechtfertigt. Es liegt im besonderen öffentlichen Interesse, dass 

die zur wirksamen Seuchenbekämpfung erforderlichen Maßnahmen ohne 

zeitlichen Verzug durchgeführt werden können. Diesem besonderen öffentli-

chen Interesse stehen keine vorrangigen oder gleichwertigen Interessen des 

Tierhalters gegenüber, die es rechtfertigen könnten, die Wirksamkeit der All-

gemeinverfügung bis zu einer zeitlich noch nicht absehbaren unanfechtbaren 

Entscheidung über einen möglichen Widerspruch hinauszuschieben. Auf-

grund des in Thüringen erreichten hohen BVDV-Freiheitsgrades ist es aus 

fachlichen und rechtlichen Gründen erforderlich, die angeordneten Maßnah-

men ohne zeitlichen Verzug zu vollziehen. Die Maßnahmen sind sowohl im 

öffentlichen Interesse wie auch im Interesse der potentiell gefährdeten Tier-

halter unbedingt erforderlich.  

 

Nach § 41 Abs. 4 Satz 3 des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes 

(ThürVwVfG) in der derzeit gültigen Fassung gilt eine Allgemeinverfügung 
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zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. 

In einer Allgemeinverfügung kann ein hiervon abweichender Tag, jedoch frü-

hestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag, bestimmt werden, § 41 

Abs. 4 Satz 4 ThürVwVfG. Von dieser Ermächtigung wurde unter Ziffer 4 der 

Allgemeinverfügung Gebrauch gemacht, da die angeordneten tierseuchen-

rechtlichen Maßnahmen keinen Aufschub dulden. 

 

Die Allgemeinverfügung wird auf der Grundlage des § 41 Abs. 3 Satz 2 

ThürVwVfG öffentlich bekannt gegeben. Dabei war zu berücksichtigen, dass 

der Adressatenkreis so groß ist, dass er, bezogen auf Zeit und Zweck der Re-

gelung, vernünftigerweise nicht mehr in Form einer Einzelbekanntgabe ange-

sprochen werden kann.  

 

Von einer Anhörung wurde auf der Grundlage des § 28 Abs. 2 Nr. 4 

ThürVwVfG abgesehen. Im Rahmen der Ermessensentscheidung war zu be-

rücksichtigen, dass bei der vorliegenden Sachlage die Anhörung der Betroffe-

nen nicht zu einer anderen Beurteilung der Dinge geführt hätte. 

 

Die Kostenentscheidung unter Ziffer 5 der Allgemeinverfügung ergibt sich aus 

§ 28 Nr. 1 ThürTierGesG. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wi-

derspruch beim TLV mit Sitz in Bad Langensalza erhoben werden. 

 

 

Detlef Wendt 

Präsident 
 

Hinweis: 

Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinverfügung werden als Ordnungs-

widrigkeiten nach § 32 TierGesG Abs. 2 Nr. 4 a) mit Geldbußen bis zu 30.000 

€ geahndet. 

 


